






STREIT 3 / 99 

des Vertrages und damit gegen die Richtlinie angese­
hen werden. 

Somit ist zu antworten, daß Artikel 119 des Ver­
trages und die Richtlinie dahin auszulegen sind, daß 
sie, sofern prozentual sehr viel mehr weibliche als 
männliche Arbeitnehmer auf Teilarbeitsplätzen be­
schäftigt sind, einer Regelung entgegenstehen, nach 
der Arbeitnehmer auf Teilarbeitsplätzen bei ihrem 
Wechsel auf einen Vollarbeitsplatz auf der Gehalts­
skala für Vollzeitbeschäftigte niedriger eingestuft wer­
den, als sie zuvor auf der Gehaltsskala für Beschäftigte 
auf Teilarbeitsplätzen eingestuft waren, weil der Ar­
beitgeber das Kriterium des als tatsächliche Arbeits­
zeit definierten Dienstes verwendet, es sei denn, daß 
diese Regelung durch objektive Kriterien gerechtfer­
tigt ist, die nichts mit der Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zu tun haben. 

Beschluß des BVerfG 
GG Art. 3 Abs. 1, GG Art. 3 Abs. 3 S. 1, 
RuheGG HA § 2 Abs. 1 Fassung: 
1986-11-11, RuheGG HA§ 3 Abs. 2 
Fassung: 1986-11-11, SGB 4 § 8, 
EWG-Vertrag Art. 119, BVerfGG § 78 
S. 1, BVerfGG § 79 Abs. 2, BVerfGG § 82 
Abs. 1 
Verletzung des Gleichheitssatzes durch 
Ungleichbehandlung der unterhalbzeitig 
Beschäftigten 

Unterhalbzeitig beschäftigte Arbeitnehmer dürfen 
von der zusätzlichen Altersversorgung nach dem Ham­
burger Ruhegeldgesetz nicht ausgeschlossen werden. 

BVerfG, Beschluß v. 27.11.1997, 1 BvL 12/91 

§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 des Gesetzes 
über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenver­
sorgung für Angestellte und Arbeiter der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Ruhegeldgesetz - RGG) in 
der Fassung vom 11.11.1986 (Hamburgisches Ge­
setz- und Verordnungsblatt I Seite 333) ist mit Artikel 
3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit 
nichtvollbeschäftigte, aber rentenversicherungs­
pflichtige Arbeitnehmer kein Ruhegeld erhalten. 

Aus den Gründen: 

A. 
Gegenstand des Verfahrens ist die zusätzliche Al­

tersversorgung nichtvollbeschäftigter Arbeitnehme­
rinnen und Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt 
Hamburg. 

129 

1. 
Das Gesetz über die zusätzliche Alters- und Hin­

terbliebenenversorgung für Angestellte und Arbeiter 
der Freien und Hansestadt Hamburg (Ruhegeldge­
setz - RGG) in der Fassung vom 11.11.1986 gewährt 
den Arbeitnehmern eine Altersversorgung, die in der 
Regel zu der gesetzlichen Altersrente hinzutritt (Ru­
hegeld). Das Ruhegeld soll eine Gesamtversorgung 
im Alter herbeiführen, die der Beamtenversorgung 
nicht wesentlich nachsteht. Ursprünglich waren nur 
vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer ruhegeldberech­
tigt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind die Teilzeit­
beschäftigten schrittweise einbezogen worden. Seit 
1995 werden nur noch die in der gesetzlichen Ren­
tenversicherung nicht versicherungspflichtigen Ar­
beitnehmer ausgeschlossen. Die Vorlagefrage betrifft 
die Fassung des Ruhegeldgesetzes aus dem Jahre 
1986, nach der eine durchschnittliche Arbeitszeit von 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
eines entsprechenden vollbeschäftigten Arbeitneh­
mers Voraussetzung für das Ruhegeld war. ,,Unter­
halbzeitig" Beschäftigte waren also nicht ruhegeldbe­
rechtigt. 

Die maßgeblichen Vorschriften des Ruhegeldge­
setzes lauteten: 

§2 
Voraussetzungen 

(1) Die vollbeschäftigten Angestellten und Arbeiter der Frei­
en und Hansestadt Hamburg (Arbeitnehmer) erhalten [ ... ] ein 
Ruhegeld, [ ... ] 

(2) [ ... ] 
(3) Als vollbeschäftigt gelten Arbeitnehmer, deren regelmäßi­

ge Arbeitszeit die für Angehörige ihres Berufszweiges im Dienst 
der Freien und Hansestadt Hamburg allgemein geltende Dauer 
hat und deren Arbeicskraft dadurch voll beansprucht wird. 

(4) [ ... ) 

§3 
Nichcvollbeschäftigte Arbeitnehmer 

(1) Soweit nichcs anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes encsprechend für nichcvollbeschäftigte Arbeitneh­
mer. 

(2) Als nichcvollbeschäftigt gelten Arbeitnehmer, deren 
durchschnittliche Arbeicszeit in den letzten fünf Jahren vor Ein­
tritt des Versorgungsfalls mindestens die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschäftigten Arbeitnehmers 
(§ 2 Absatz 3) betragen hat. [ ... ] 

(3) Zeiten der Beschäftigung als nichcvollbeschäftigter Ar­
beitnehmer (Absatz 2) zählen für die Wartezeit (§ 4) und als 
ruhegeldfähige Beschäftigungszeit (§ 9) mit. 

Im Jahre 1991 wurde die für Teilzeitkräfte 
maßgebliche Mindestwochenarbeitszeit auf 18 Stun­
den festgesetzt (§ 3 Abs. 2 RGG in der Fassung vom 
9.4.1991, Hamburgisches GVBlI S. 101). Inzwischen 
ist die Ruhegeldberechtigung für vor dem 1.4.1995 
eingestellte und noch aktiv tätige Arbeitnehmer dahin 
geändert worden, daß bei der Berechnung der Warte­
zeit und der ruhegeldfähigen Beschäftigungszeit nur 
solche Zeiten außer Betracht bleiben, in denen der 
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